
295

Verkaufsinformationen
Sales Information

Beratung, Lieferung und Service erfolgt ausschließlich über 

den qualifi zierten Fachhandel. Alle Preise sind empfohlene 

Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.

Preisbasis:
Diese Preise verstehen sich inklusive Verpackung, zuzüglich der 

Transportkostenpauschale und der gesetzlichen Mehrwertsteuer 

frei Hof (Deutschland Festland außer Inseln und Berge). Für 

Zubehör und Ersatzteile ist die Preisstellung ab Werk, unverpackt.

Zahlungsbedingungen:
Innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungsdatum mit 2 % Skonto 

oder innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum rein netto.

Transportkostenpauschale:
Deckt Transport, Versicherung und LKW-Mautgebühr innerhalb 

Deutschlands. Wir berechnen 2,4% vom Warennettowert.

Verpackungsentsorgung:
Wir haben bei unseren Preisen bereits 1,0% vom Warenwert in 

Abzug gebracht.

Sicherheitsvorschriften:
Unsere Geräte sind nach den Vorschriften im Lebensmittelbereich

gefertigt. DIN-, VDE- und CE-gerechte Bauweise.

Transportschäden:
Bei Annahme des Liefergegenstandes überprüfen Sie bitte 

sofort die Ware auf eventuelle Transportschäden. Auch bei 

unbeschädigter Verpackung ist der Liefergegenstand unverzüglich 

auszupacken und zu überprüfen.Alle Schäden sind auf dem 

Frachtbrief zu vermerken. Nicht ordnungsgemäß festgestellte 

oder verspätet gemeldete Transportschäden können nicht ersetzt 

werden.

Technische und preisliche Änderungen 
sowie Druckfehler und Irrtümer 
vorbehalten.

Consultation, delivery and service is provided exclusively by 

qualifi ed dealers. All prices are recommended retail prices plus the 

value added tax.

Prices:
Our prices include packaging and shipping costs within the Federal 

Republic of Germany (except German Islands and mountains). 

Accessories and spare parts prices are ex-works excluding 

packaging and shipping costs.

Payment Terms:
Within 8 days after date of invoice with 2% discount or within 

30 days after date of invoice net or as the case may be payment 

in advance before production.

Transport Insurance:
We charge 2,4% of the total net order value for transport

insurance and truck toll fees within the Federal Republic of 

Germany.

Disposal of Packaging Waste:
1.0% of the goods value has been deducted for disposal of 

packaging waste.

Safety Regulations:
Our devices are manufactured according to the regulations

fulfi lling DIN, VDE and CE requirements.

Transport Damages:
Please inspect the goods immediately upon delivery for possible 

transport damages. Even in the case of undamaged packaging, 

the delivered goods must be immediately unpacked and checked. 

All damages must be mentioned on the consignment note of the 

forwarder.There is no compensation for transport damages which 

have not been properly determined or which are reported too late.

Not responsible for any technical and/ or 
Price changes as well as printing errors 
and ommissions.
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Verkaufs - und Lieferbedingungen

A. Allgemeine Bedingungen

§ 1 Geltungsbereich
1.Diese Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen gelten für alle unsere Tätigkeitsfelder. 
Diese Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen fi nden damit sowohl für die Lieferung 
von Waren, für Schulungen sowie für sonstige Dienstleistungen Anwendung.
2. Diese Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen gelten in unserem Verhältnis 
zum Kunden ausschließlich. Sie gelten auch für alle künftigen Geschäfte, sowie für alle 
geschäftlichen Kontaktaufnahmen zum Kunden, wie zum Beispiel für die Aufnahme 
von Vertragsverhandlungen oder der Anbahnung eines Vertrages, s elbst wenn sie nicht 
nochmals ausdrücklich vereinbart werden oder wenn nicht nochmals ausdrücklich auf sie 
hingewiesen wird. Der Geltung allgemeiner Bestell- oder Einkaufsbedingungen des Kunden 
wird ausdrücklich widersprochen.
3. Werden im Einzelfall auch Schuldverhältnisse zu Personen oder Unternehmen begründet, 
die nicht selbst Vertragspartei werden sollen, so gelten auch gegenüber diesen die 
Haftungseinschränkungen in diesen Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen, 
soweit diese Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen gegenüber den Dritten bei 
Begründung des Schuldverhältnisses einbezogen wurden. Dies ist vor allem dann der Fall, 
wenn die Dritten bei Begründung des Schuldverhältnisses von diesen Allgemeinen Liefer- 
und Leistungsbedingungen Kenntnis erlangt haben oder bereits hatten. 
4. Die Entgegennahme unserer Leistungen und Lieferungen durch den Kunden gilt als 
Anerkennung der Geltung dieser Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen.

§ 2 Vertragsschluss
1. Unsere Angebote sind, soweit nichts anders vereinbart ist, freibleibend und unverbindlich.
2. An einen Auftrag sind wir erst gebunden, wenn er von uns schriftlich durch eine 
Auftragsbestätigung bestätigt worden ist oder wir mit der Auftragsausführung beginnen.

§ 3 Umfang der Lieferung und Leistung, Leistungsfristen
1. Für den Umfang unserer Lieferung oder Leistung ist unser schriftliches Angebot bzw. 
unsere Auftragsbestätigung maßgebend. Nebenabreden und Änderungen bedürfen unserer 
schriftlichen Bestätigung. Beruhte unser Angebot oder unsere Auftragsbestätigung auf 
Angaben des Kunden (Daten, Zahlen, Abbildungen, Zeichnungen, Systemvoraussetzungen, 
etc.), so ist unser Angebot nur dann verbindlich, wenn diese Angaben zutreffend waren. 
Stellt sich nach Vertragsschluss heraus, dass der Auftrag nicht entsprechend den Angaben 
des Kunden durchgeführt werden kann, so sind wir berechtigt vom Vertrag zurückzutreten, 
sofern und soweit der Kunde nicht bereit ist, die von uns vorgeschlagene Ersatzlösung 
zu akzeptieren und gegebenenfalls tatsächlich entstehende Mehrkosten zu übernehmen. 
2. Wir sind bei sämtlichen Lieferungen und Leistungen in zumutbarem Umfang zu 
Teilleistungen berechtigt. Wir sind berechtigt, zur Erfüllung unserer vertraglichen 
Verpfl ichtungen Unterauftragnehmer einzusetzen.
3. Sobald uns die Gefahr mangelnder Leistungsfähigkeit des Kunden bekannt wird, sind 
wir berechtigt, Warenlieferungen und Leistungen nur noch gegen Vorauszahlung oder 
Sicherheitsleistung zu erbringen. Unbeschadet bleibt unser Recht, von einzelnen bereits 
abgeschlossenen Verträgen zurückzutreten, wenn und soweit der Kunde innerhalb einer 
angemessenen Nachfrist eine Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung nicht erbringt.
4. Liefer- und Leistungsfristen und -termine stellen stets bestmögliche Angaben dar, 
sind aber generell unverbindlich. Der Beginn der Lieferfrist sowie die Einhaltung von 
Lieferterminen setzt voraus, dass der Kunde die ihm obliegenden Mitwirkungshandlungen 
frist- und ordnungsgemäß erbringt, er alle beizubringenden Unterlagen bereitstellt und 
etwaig vereinbarte Vorauszahlungen leistet.
5. Im Falle höherer Gewalt oder anderer unverschuldeter und außergewöhnlicher Umstände 
geraten wir nicht in Verzug. Wir sind in diesem Fall auch dann zum Rücktritt vom Vertrag 
berechtigt, wenn wir uns bereits im Verzug befi nden. Wir geraten insbesondere nicht in 
Verzug bei Lieferverzögerungen, soweit diese durch nicht richtige oder nicht rechtzeitige 
Belieferung durch unsere Lieferanten verursacht worden sind, die wir nicht zu vertreten 
haben. Bei Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern sich die Liefer- oder 
Leistungsfristen oder verschieben sich die Liefer- oder Leistungstermine um den Zeitraum 
der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist.
6. Sind wir vertraglich zur Vorleistung verpfl ichtet, so können wir die uns obliegende Leistung 
verweigern, wenn nach Abschluss des Vertrages erkennbar wird, dass unser Anspruch auf 
die Gegenleistung durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Kunden gefährdet wird. Dies 
ist insbesondere der Fall, wenn die uns zustehende Gegenleistung auf Grund schlechter 
Vermögensverhältnisse des Kunden gefährdet ist oder sonstige Leistungshindernisse 
drohen wie z.B. durch Export- oder Importverbote, durch Kriegsereignisse, Insolvenz von 
Zulieferern oder krankheitsbedingte Ausfälle notwendiger Mitarbeiter.

§ 4 Preise, Kosten
1. Unsere Preise sind Nettopreise und verstehen sich, sofern nicht schriftlich anders 
vereinbart ist, bei Lieferungen stets „ab Werk“ Grosselfi ngen, Deutschland (EXW Incoterms 
2010). Bei Leistungen beziehen sich die Preise auf die Leistungserfüllung am vereinbarten 
Leistungsort. Bei Rechungsstellung wird die Umsatzsteuer in ihrer jeweiligen gesetzlichen 
Höhe hinzugerechnet.
2. Bei Vereinbarung einer Leistungsfrist von über vier Monaten zwischen dem Zeitpunkt 
der Bestätigung der Bestellung und der Ausführung der Leistung sind wir berechtigt, 
zwischenzeitlich durch Preiserhöhungen für uns eingetretene Steigerungen der Kosten 
in entsprechendem Umfang an den Kunden weiterzugeben. Dasselbe gilt, wenn eine 
Leistungsfrist von unter vier Monaten vereinbart war, aber die Leistung aus Gründen, die 
der Kunde zu vertreten hat, durch uns erst später als vier Monate nach der Bestätigung der 
Bestellung erbracht werden kann.
3. Bei von uns zu erbringenden Dienstleistungen erfolgt eine Vergütung – auch im Falle 
einer zuvor abgegebenen Kostenschätzung – grundsätzlich auf Zeithonorarbasis nach 
tatsächlich aufgewendeter Zeit, sofern nicht eine pauschale Vergütung vereinbart wurde. 

§ 5 Zahlungsbedingungen
1. Falls vertraglich nichts anderes vereinbart ist, sind alle Zahlungen grundsätzich rein netto 
ohne jeden Abzug frei an uns oder eines unserer Konten innerhalb von 30 Tagen nach 
Zugang der Lieferung oder Erbringung unserer vollständigen Leistung zur Zahlung fällig.
2. Ohne ausdrückliche Vereinbarung ist der Kunde nicht berechtigt Abzüge vorzunehmen.
3. Gerät der Kunde in Zahlungsverzug, so hat er uns die entstehenden Verzugsschäden 
zu ersetzten, insbesondere Zinsen i. H. v. 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu 
bezahlen. Kommt der Kunde mit der Zahlung eines fälligen Betrages oder Teilbetrages länger 
als 14 Tage in Verzug, verstößt der Kunde gegen die sich aus einem Eigentumsvorbehalt 
ergebenden Verpfl ichtungen oder wird die uns zustehende Gegenleistung auf Grund 
schlechter Vermögensverhältnisse des Kunden gefährdet, so wird der gesamte Rest 
sämtlicher offenstehender Forderungen sofort zur Zahlung fällig. 
4. Zahlung durch Wechsel oder Akzepte ist nur bei ausdrücklicher Vereinbarung gestattet 
und gilt auch dann nur zahlungshalber. Soweit dadurch zusätzliche Kosten entstehen, sind 
diese vom Kunden zu tragen. 

5. Gegen unsere Vergütungsansprüche kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Forderungen aufgerechnet werden. Dasselbe gilt für die Ausübung eines 
Zurückbehaltungsrechtes. Der Kunde ist zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes im 
Übrigen nur befugt, sofern es auf demselben Vertragsverhältnis beruht.
6. Die Abtretung von Forderungen gegen uns durch den Kunden bedarf unserer vorherigen 
Genehmigung, die wir nur aus wichtigem Grund verweigern werden.

§ 6 Eigentumsvorbehalt
1. Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und künftigen Forderungen 
aus dem abgeschlossenen Vertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte 
Forderungen) behalten wir uns das Eigentum an gelieferten Waren vor.
2. Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung 
der gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch zur Sicherheit übereignet 
werden. Der Kunde hat uns unverzüglich in Text- oder Schriftform zu benachrichtigen, 
wenn und soweit Zugriffe Dritter auf die uns gehörenden Waren erfolgen.
3. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Nichtzahlung des 
fälligen Kaufpreises, sind wir berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag 
zurückzutreten und/oder die Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts heraus zu 
verlangen. Das Herausgabeverlangen beinhaltet nicht zugleich die Erklärung des Rücktritts; 
wir sind vielmehr berechtigt, lediglich die Ware heraus zu verlangen und uns den Rücktritt 
vorzubehalten. Zahlt der Kunde den fälligen Kaufpreis nicht, dürfen wir diese Rechte 
nur geltend machen, wenn wir dem Kunden zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur 
Zahlung gesetzt haben oder eine derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen Vorschriften 
entbehrlich ist.
4. Der Kunde ist befugt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im 
ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern und/oder zu verarbeiten. In diesem 
Fall gelten ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen.
4.1. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder 
Verbindung unserer Waren entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei wir als 
Hersteller gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Waren 
Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwerben wir Miteigentum im Verhältnis der 
Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten oder verbundenen Waren. Im Übrigen gilt 
für das entstehende Erzeugnis das Gleiche wie für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte 
Ware.
4.2. Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden Forderungen 
gegen Dritte tritt der Kunde schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe unseres etwaigen 
Miteigentumsanteils gemäß vorstehendem Absatz zur Sicherheit an uns ab. Wir nehmen 
die Abtretung an. Die in vorstehender Ziffer A. § 6 Nr. 2. genannten Pfl ichten des Kunden 
gelten auch in Ansehung der abgetretenen Forderungen.
4.3. Zur Einziehung der Forderung bleibt der Kunde neben uns ermächtigt. Wir verpfl ichten 
uns, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpfl ichtungen 
uns gegenüber nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät, kein Antrag auf Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens gestellt ist und kein sonstiger Mangel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt. 
Ist dies aber der Fall, so können wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen 
Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben 
macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die 
Abtretung mitteilt.
4.4. Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 
10%, werden wir auf Verlangen des Kunden Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.
5. Der Kunde muss die Vorbehaltsware pfl eglich behandeln. Der Kunde muss die 
Vorbehaltsware auf unser Verlangen hin auf seine Kosten gegen Feuer-, Wasser- 
und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert versichern. Sofern Wartungs- und 
Inspektionsarbeiten erforderlich werden, muss der Kunde sie auf eigene Kosten rechtzeitig 
durchführen.
6. Sofern die Wirksamkeit dieses Eigentumsvorbehaltes von dessen Registrierung, z.B. in 
öffentlichen Registern im Land des Kunden, abhängig ist, sind wir berechtigt und vom 
Kunden bevollmächtigt, diese Registrierung auf Kosten des Kunden zu bewirken. Der 
Kunde ist verpfl ichtet, alle für diese Registrierung notwendigen Mitwirkungsleistungen 
seinerseits kostenfrei zu erbringen. 

§ 7 Mitwirkungspfl ichten des Kunden
1. Der Kunde hat uns und unsere Mitarbeiter in zumutbarem, üblichem Umfang zu 
unterstützen.
 2. Materialien, Informationen und Daten, die wir zur Erbringung unserer Leistungen 
benötigen, hat uns der Kunde zur Verfügung zu stellen. Daten und Datenträger müssen 
technisch einwandfrei sein. Soweit im Betrieb des Kunden besondere gesetzliche oder 
betriebliche Sicherheitsbestimmungen gelten, hat uns der Kunde hierauf vor Erbringung 
unserer Leistung hinzuweisen.
§ 9 Sonstiges: Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht, salvatorische Klausel
1. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche sich zwischen den 
Parteien aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist Grosselfi ngen, soweit 
der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich rechtliches 
Sondervermögen ist oder der Kunde in der Bundesrepublik Deutschland keinen allgemeinen 
Gerichtsstand hat oder seinen Gerichtsstand ins Ausland verlegt. Als Ausnahme hierzu sind 
wir auch berechtigt, den Kunden an seinem allgemeinen Gerichtsstand in Anspruch zu 
nehmen.
2. Sollte eine Bestimmung in diesen Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen 
oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, 
so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht 
berührt.
3. Für die vertraglichen und sonstigen Rechtsbeziehungen zu unseren Kunden gilt deutsches 
Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

B. Besondere Bedingungen für die Lieferung von Waren

§ 1 Geltungsbereich
Die nachfolgenden besonderen Bedingungen für die Lieferung von Waren gelten ergänzend 
zu den Allgemeinen Bedingungen unter Ziffer A. für sämtliche Verträge mit dem Kunden 
über die Lieferung von Waren.

§ 2 Leistungsumfang
1. Eine Transportversicherung für zu versendende Waren wird nur auf ausdrücklichen 
Wunsch hin abgeschlossen. Die Transportversicherung wird dann im Namen und auf 
Rechnung des Kunden abgeschlossen.
2. Geschuldet ist die Übertragung des Eigentums und Überlassung des Kaufgegenstandes. 
Ein Einbau, die Installation oder eine Konfi guration des Kaufgegenstandes ist nicht 
geschuldet, sofern dies nicht ausdrücklich vereinbart ist. 
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